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Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG) 
Einmalige Veröffentlichung 
 
DIVAS Global Barrier Coupon Fund 
 
 
Anlagefonds schweizerischen Rechts  
(Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen“) 
 

I. Änderungen des Fondsvertrags 
 
Unter Vorbehalt der Genehmigung durch die FINMA und mit Zustimmung der Bank J. Safra Sarasin 
AG, als Depotbank, sind folgende Änderungen des Fondsvertrags vorgesehen: 

1. Bezeichnung (§ 1) 
Die Bezeichnung des Fonds soll von DIVAS Global Barrier Coupon Fund in DIVAS Premia Income 
geändert werden.  

II. Prospekt- und formelle Änderungen 
 
Im Weiteren werden verschiedene Informationen im Prospekt aktualisiert und formelle Änderungen 
vorgenommen. 

III. Weitere wichtige Informationen 
 
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie gegen die vorgenannten Änderungen keine 
Einwendungen erheben können, da die Änderungen die Rechte der Anleger nicht berühren und 
ausschliesslich formeller Natur sind. 
 
In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und 2bis i.V.m. Art. 35a Abs. 1 und 2 KKV werden die Anleger 
darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität der Änderungen 
des Fondsvertrages durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA nur auf Bestimmungen 
gemäss Art. 35a Abs. 1 Bst. a-g KAG erstreckt. 
 
Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und 
Anleger, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht sowie das Dokumente, aus dem alle Änderungen im 
Wortlaut ersichtlich sind, können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. 
 
 
Basel, den 10.02.2025 
 
 
Die Fondsleitung 
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, 4002 Basel 
 
Die Depotbank 
Bank J. Safra Sarasin AG, Elisabethenstrasse 62, 4051 Basel 
 


